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Brandschutzbeauftragter Fachkraft Arbeitssicherheit

Brandschutz ist lebensrettend, wirtschaftlich, vorausschauend und rechtssicher.  

Brandschutz ist individuell, präventiv 
und elementar. Bedarfsgerecht 
geplant und ausgeführt, sichert 
Brandschutz Leben, schützt Güter 
und bewahrt Investments. 

Brände verursachen immense Schäden 
und können Betriebe in bedrohliche oder 
sogar existenzgefährdende Situationen 
bringen. Externe Brandschutzbeauftrag-
te stehen dem Unternehmer durch ihre 
qualifizierte Ausbildung als Berater bei 
allen brandschutztechnischen Fragestel-
lungen zur Seite und unterstützen bei 
der Auswahl geeigneter Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr.
Unternehmen müssen aufgrund von 
Verordnungen, Rechtsvorschriften, be-
hördlicher Auflagen oder Gefährdungs-
beurteilungen Brandschutzbeauftragte 
bestellen. Dies gilt insbesondere bei  
Anwendung für Gebäude mit „beson-
derer Art und Nutzung“, Versammlungs-
stätten und der Industriebaurichtlinie.

Arbeitssicherheit ist ein elementarer 
Bestandteil des Arbeitsschutzes, den 
jeder Unternehmer im Blick haben 
muss.

Die zunehmende Geschwindigkeit und 
die hohe Komplexität in der heutigen  
Arbeitswelt erhöhen potenzielle Risiken 
im Betrieb und erfordern geeignete 
Schutzmaßnahmen für die Beschäftig-
ten. Die externe Fachkraft für Arbeits-
sicherheit berät und unterstützt Sie als 
Unternehmer mit dem Ziel, Unfälle und 
Haftungsschäden zu vermeiden sowie 
die körperliche und psychische Gesund-
heit der Beschäftigten zu erhalten und 
zu fördern.
Jeder Unternehmer ist gemäß Arbeits-
schutz- und Arbeitssicherheitsgesetz 
(ArbSchuG und ASiG) verpflichtet, eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit zu bestel-
len. Wir helfen Ihnen dabei!

Wann benötige ich z. B. eine/n Brandschutzbeauftragte/n? Für welche Aufgaben benötige ich eine Fachkraft für Arbeitssicherheit?

Was spricht für eine/n externe/n Brandschutzbeauftragte/n? Was spricht für eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit?

	■ Industrie und Gewerbe > 5.000 m² Grundfläche
	■ Hotels und Gaststätten > 12 Betten
	■ Verkaufsstätten > 2.000m²
	■ Versammlungsstätten > 1.000 m²
	■ Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Hochhäuser
	■ verschiedenen Sonderbauten

	■ Betriebs- und Arbeitsplatzbegehungen
	■ Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen zur Arbeits(platz)gestaltung
	■ Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilung und Gefahrstoffdokumentation
	■ Erarbeitung von betrieblichen Sicherheitskonzepten
	■ Unterweisungen von Mitarbeitern
	■ Entwicklung von Maßnahmen zur Unfallvermeidung

	■ Durch kontinuierliche Weiterbildung der Brandschutzbeauftragten werden  
stets aktuelle Vorschriften beachtet.

	■ Sie sparen Personal- und Fortbildungskosten.
	■ Sie behalten Ihre Ressourcen für Ihre Kernaufgaben.
	■ Sie vermeiden innerbetriebliche Spannungen.
	■ Die Akzeptanz eines externen Experten ist erfahrungsgemäß höher.

	■ Durch kontinuierliche Weiterbildung werden stets aktuelle Vorschriften beachtet.
	■ Sie sparen Personal- und Fortbildungskosten.
	■ Sie behalten Ihre Ressourcen für Ihre Kernaufgaben.
	■ Sie vermeiden innerbetriebliche Spannungen.
	■ Die Akzeptanz eines externen Experten ist erfahrungsgemäß höher.

Beispiel einer Kostenberechnung für Brandschutzbeauftragte*
Unsere Leistungsangebote für Unternehmen:

*Industrie / Gewerbe 5000 m² Mitarbeiter <50

Erste Bestandsaufnahme	 250,– €

Audit als Ortstermin	 650,– €

Erstellung des Prüfberichts/Audits	 450,– €

Unterweisung Personal mit Dokumentation	 450,– €

Gesamtkosten (jährlich)	 1.800,– €

Grundbetreuung

Betriebsspezifische Betreuung

Sicherheitstechnische Regelbetreuung

Risiko- und Gefährdungsermittlungen

Unterweisungen, Betriebsanweisungen und Schulungen

Gerne bieten wir Ihnen ein 
erstes kostenfreies Beratungs-
gespräch. Bei der Beauftragung 
einer Sicherheitsfachkraft und 
einer/s Brandschutzbeauftragten 
sind gesonderte Konditionen 
möglich.

Für die Grundbetreuung bis zu einer Mindestgröße von 50 Personen 
ab 250,– € monatlich.

Brandschutz ist lebensrettend, wirtschaftlich, vorausschauend und rechtssicher.  
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rbeitssicherheitArbeitssicherheit ist gesundheits- und leistungsfördernd, präventiv, profitabel und rechtssicher.  


